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Kadereinstufungen 
 
LK-5    (LTVB-Elitekader) DM Jug   = Platz 1-3 
       DM Hgr   = Platz 1-6 
 
LK-4    (LTVB-Topkader) DM Jun II  = Platz 1-3 
       DM Jug   = Platz 4-x (Finale) 
       DM Hgr   = Semifinale 
       optional zusätzlich aufgrund DTV-Kaderberufung 
 
LK-3       DM Kin   = Platz 1-3 
       DM Jun I  = Finale 
       DM Jun II  = Platz 4-x (Finale) 
       DM Jug   = Semifinale 
       DM Hgr   = Viertelfinale (optional) 
       DM Masters I  = Platz 1-3 (optional) 
       optional zusätzlich aufgrund DTV-Kaderberufung 
 
LK-2       DM Kin   = Platz 4-x (Finale) 
       DM Jun I / Jun II = Semifinale 
       DM Jug   = Viertelfinale 
       DM Hgr   = 50%/75%-Regelung 
 
 Voraussetzung jeweils mindestens unter den TOP 50% der startenden Paare 
 
 Wildcard für - Finalisten der jeweiligen DM Jun/Jug/Hgr Kombination in einer noch nicht 
     Berufenen Sektion (Förderung der 10-Tänze-Paare!) 
   - „Welpenschutz“ im ersten S-Klassen-Jahr (Voraussetzung TOP 50% wird auf  
     TOP 75% gesenkt) 
 
 Gastpaar Hgr: - Bestes LTVB-Paar in der Endwertung Bayernpokal Hauptgruppe B-Klasse 
     (zusätzlich muss das Paar mindestens auf den Platz 1-3 sein) 
   - Die besten 3 LTVB-Paare in der Endwertung Bayernpokal Hauptgruppe A-Klasse 
     (zusätzlich müssen die Paare mindestens auf den Plätzen 1-6 sein) 
 
 
LK-1    (LTVB-Jugendkader) individuelle Berufung aufgrund der Ergebnisse 
       LM u19 / GM u19 / BP u19 
       (3x Jugend, 3x Junioren II, 2x Junioren I) 
 
LK-1F    (LTVB Talentteam) Talentteam zur Vorbereitung auf DM Kin / Jun I 
       im kommenden Wettkampfjahr 
       (Jun I B, Jun I C, Kin C) 
 
LK-1S    (Förderteam ü27) nur in Standard 
       1.-3. Platz LM Hgr II S-Standard 
       Finalisten LM Masters I / II / III / IV S-Standard 
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Förderung 
 
Die Förderung der LTVB-Spitzenpaare erfolgt durch folgende Maßnahmen: 
 

1. Kadermaßnahmen 
In regelmäßigen Abständen finden durch die jeweiligen Ressortverantwortlichen mit nationalen 
und internationalen Spitzentrainern entsprechende Landeskadermaßnahmen auf der Grundlage 
der Ergebnisse der aktuellsten Landesmeisterschaft statt. Grundsätzlich finden nach 
Altersgruppen (u18/ü18) getrennte Kadermaßnahmen statt.  
Zu den ü18-Kadermaßnahmen können LK-2/LK-3/LK-4/LK-5 der Altersgruppen Jun II und Jug 
zusätzlich eingeladen werden. Über weitere (jüngere) Altersgruppen sprechen sich die 
Ressortverantwortlichen im Vorfeld ab. 
 

2. Persönliche Förderbudgets (LK-3, LK-4, LK-5) 
Die individuellen Förderbudgets werden durch das Präsidium nach Vorschlag durch den 
Sportdirektor Leistungssport und dem Landesjugendwart festgelegt und orientieren sich auf der 
Grundlage der Kadereinstufung der aktuellsten Deutschen Meisterschaft. 
 
Der LTVB versucht seine Athleten nach seinen jeweiligen finanziellen Möglichkeiten bestmöglich 
zu unterstützen. Ein Rechtsanspruch auf eine entsprechende finanzielle Förderung besteht nicht. 
Zusätzliche finanzielle Fördermöglichkeiten sind durch Präsidiumsbeschlüsse jederzeit möglich. 
 
Förderbudgets werden nur gegen eingereichte Quittungen ausbezahlt: 

o Erstattung von 75% Privatstunden-Quittungen 
§ Trainer A 
§ Nationale/internationale Top-Trainer nach Rücksprache mit dem 

Verantwortlichen des LTVB 
§ Maximal 1/3 des Budgets für Trainer B nach Rücksprache mit dem 

Verantwortlichen des LTVB 
o 100% Teilnehmergebühren von Camps 
o 100% Reise- und Übernachtungskosten zu Turnieren/Camps/Kadermaßnahmen 

insofern keine andere Förderung hierzu erfolgte. Reisekosten gegen Vorlage eines 
entsprechendes Abrechnungsformulars.  
Benzinquittungen sind nicht erstattungsfähig. 

o Startgebühren (ü18). Für u18 werden diese vom JAS-Budget direkt erstattet. 
o Teilnehmergebühren für Trainerlehrgänge (bei LTVB-Lehrgängen werden diese bei 

bestandener Prüfung wieder zu 100% auf das Förderbudget rückerstattet) 
o Turnier- und Trainingsbekleidung im Einzelwert von maximal 150 €/Rechnung (z.B. 

Tanzschuhe) 
Turnierbekleidung (Kleider, Fräcke …) sind ausdrücklich ausgeschlossen, da diese 
weiterverkauft werden können!!! 

 
3. Persönliche Gutscheine zum Bavarian Dance Camp (BDC) 

Zusätzlich können Kaderpaare mit einem Gutschein über die Teilnehmergebühren beim Bavarian 
Dance Camp (BDC) gefördert werden. Die Entscheidung hierüber trifft das Präsidium.  
Ein Rechtsanspruch aufgrund der Kaderzugehörigkeit ergibt sich nicht. 

 


